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„FANG´ DEN DONAURHYTHMUS EIN“

Republik Serbien

                                                              Autonome Provinz Vojvodina
PARLAMENT DER AP VOJVODINE

REGIERUNG DER AP VOJVODINE 

IV Donau-Jugendcamp der Toleranz
Bačka Topola/Topolya

AP Vojvodina

25.-31. Juli 2010
VERHALTENSREGELN FÜR TEILNEHMER/INNEN DES JUGENDCAMPS
Wir bitten Euch, während des Campaufenthalts die Hausordnung zu beachten, weil dies in beidseitigem Interesse ist:

1. Jede/r Teilnehmer/in ist verpflichtet, sich bei der Ankunft im Camp an der Rezeption oder bei den Gastgebern zwecks einer schnellen und effizienten Organisation der Unterkunft zu melden. 

2. Der/die Teilnehmer/in ist verpflichtet, den Zeitplan der täglichen Campaktivitäten einzuhalten.

3. Die Vorträge finden täglich von 10.00 bis 12.00 statt.

4. Es ist nicht erlaubt, Nahrungsmittel in die Schlafsäle mitzubringen. Das Essen ist nur in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten erlaubt. Die Teilnehmer/innen sind verpflichtet, das Geschirr nach dem Essen an dem dafür vorgesehenen Ort abzulegen.

5. Der Konsum von Alkohol und Zigaretten sind im Gebäude, wie auch in der unmittelbaren Umgebung strengstens untersagt. 

6. Es ist nicht erlaubt, Inventar aus dem Gebäude zu verbringen. 

7. Die Teilnehmer/innen sind verpflichtet, in den Räumen Ordnung und Sauberkeit zu halten. 

8. Die Campteilnehmer/innen haften für ihr persönliches Gepäck, Geld und Wertsachen. Die Organisatoren des Camps übernehmen keinerlei Verantwortung im Falle des Verlustes. 

9. Jeder Gruppe wird je ein Gastgeber (Teamer) zugewiesen. Der Teamer ist verpflichtet, eine Evidenz über die Missachtung der Verhaltensregeln für die Teilnehmer/innen zu führen. Jede gröbere Verletzung der Hausordnung wird durch das Entfernen aus dem Camp geahndet. 

10.  Jeder längere Aufenthalt im Bad ist untersagt. 

11.  Jeder eventuelle Defekt im Gebäude ist dem Hausmeister zu melden. 

12.  Die Teamer sind verpflichtet, die Teilnehmer/innen nach dem Musikprogramm im Zentrum bis zur Unterkunft der Campteilnehmer/innen zu begleiten. 

13.  Die Teilnehmer/innen sind verpflichtet, die vorgesehenen Ruhezeiten zu achten. 

14.  Die Campteilnehmer/innen sind verpflichtet, das Camppersonal respektieren. 

15.  Jeder verursachte Schaden muss seitens des Verursachers ersetzt werden. 
Jede Missachtung der Verhaltensregeln seitens eines/r Campteilnehmers/in kann nach seitens der zuständigen Personen ausgesprochener Verwarnung zur Entfernung aus dem Camp führen.


